
Sallustins iiber CatiliTlas Candi(latur im Jallr 688. t

,...:::::.:::);;,t:.,: in 691 wurde er i~

Jahr 688/66'ni(;ht'·;~r'Be;e~·b"iIDg-·~~lg~i~~se~.· Die letz~ere Can­
didätur'erwahnfSaHllstauB Anlass aei'lles über die sog.
erste catilinarische Verschwörung, die nach seiner Daratellung
(Cat: 18) im Anfang des Decembers 688 begann und in der Haupt.­
sache 4en Zweck vel'folgt haben soll, Catilina und P. Autronius
Pätus in den Besit.z des Consulats zu setzen. Als Beweggrund
dieses Usurpationsversuchs wird nun für Autronius angefi\hrt 18, 2:
L. Tullo M. Lepido consulibus (688) P. Autronius et P. Bulla"
designati cODsules legibus ambitus interrogati poenas dederant;
und für Catilin!1 18, 3: post paullo Catilina, pecuniarum repetun­
darum reus, prohibitus erat consulattlm petere, quod intra legi­
tumos dies profiteri nequiverit.

Bei derselben Veranlassung berührt Cassius Dio 36, 44 (27)
jene Candidatur, indem er mit den Worten: rrC1Jl{ct ö~ nat (tt,TOC;
7:1jv cl(lX~V, nat cM r:oifr:o oey~v Elloufho eine vergebliche Bewer­
bung Cat.ilinas um das Consulat für 689 andeutet und ihr Scileitern
als das psyc1lOlogische Motiv seiner Betheiligll.ng an jener Ver­
sohwörung beze\chnet.

Genaueren Aufschluss geben zwei Stellen aus dem Commentar

den
V, 2 p. 82 W.). Zu Ciceros WOl·ten (p. 85, 1): Nec se ial11 tum 1

respexit, cum gravissimis vestris decretis abseus uotatus est
sagt Asconius:
Catilina ex praetura Airicam provinciam obtinnit: Quam cum

1 KiessUng und Schön (Q. Asconii Pedill.ni orationum Ciceronis
quinqne enarratio. Berlin 1875) lesen einer Emendation Halms folgend:
neo senatnm respexit. Diese Aenderuug ist meines Erachtens weder
zn dem folgenden vestris passend noch überhaupt llötlIig, da die über·
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graviter vexasset., legati Afri in senatu etiam tum absente illo
questi l3Uut, multaeque graves sententiae de eo in senatu dictae sunt.

Und die Stelle p. 89, 14:
Te "131'0, Catilina, consulatum sperare aut, cogitare non pro­

digium atque portentum est? A quibua enim petia? A principibus
civitatis? qui tibi, cum L. Volcatio cos. in consilio fuissent, ne
petendi quidem potestatem esse voluerunt

wird von Asconius folgendermassen erklärt:
Paullo ante diximu~ Catiliuam cum de provincia Africa dece­

deret petiturus cOl1sulatum et legati Afri questi (essent) de eo in
sellatu, graviter vituperatum esse (so nach der Ergänzung bei
Kiessling und Schöll p. 79, 29 f.). Professus deillde est Oatilina
petere se consulatum. L. Volcatius TuUus consul consilium publicum I

habuit, an rationem Catilinae habere deberot, si pe~ret consulatum :
nam quaerebatur repetundarum. Catilina ob eam causam destitit
a petitione.

Ueber die Z e i t dieser Candidatur ist hiernach so viiI sicher,
dass sie dem December 688' vorangegangen und untel' die Wahl­
direction des Consuls von 688 I,. Vo1catius TuUus gefallen ist.
Da nun aber in Folge der Verurtheilung der designirten Conl:lu1n
P. Sulla und P. Autronius im Jahr 688 zwei Wahlen für das Con­
suJat des Jahrs 689 stattfanden und SaUustius, wie ~s scheint, nicht
die Asconius dagegen kaum eine andere als diese gemeint
haben kann, da ferner Sallustius berichtet, dass sich CatiJina nicht zur
rechten Zeit habe melden können, Asconius, dass er sich that;säch­
lieh gemeldet habe, so schien wohl das berechtigtem Zweifel zu
unterliegen, wie die Angaben der ScbriftsteJJer zu vereinbaren seien,
ob Catilina bei der ersten und ordentlichen Wahi im Juli 688
oder bei der friihstens ein bis zwei Monate spii.ter abgehaltenen·

lieferten Worte den vollkommel1befriedigendenSinn geben: schon da­
mals (wie auch jetzt im J. 690 bei der Erneuerung seiner Bewerbung
dem gegen den ambitus gerichteten Sellll.tsbeschluss gegeniiblll') nahm
er keine Raison an. Vgl. zu diesem Gebrauch von se respicere sich
eines Bessern besinnen: Plane. in Oic. ep. ad fam. X, 24, 8. Tel'.
Heant. V, 1, 46.

1 Diese Bezeichnung der von Cicero selbst in togo ca.nd. p. 89, 16
nnd sonst: p. Su1l. 4, 13. de rep. III, 18, 28 (vgl. auch eat. III, 3,7)
schlechthin consilium genannten < Versammlung vom Consul frei ge­
wählter Berather' (Mommsen, Röm. Staatsr. I, (80) heruht ohne Zweifel
auf einem Versehen Ascons, welches Drumann (Geschichte Roms V, 393)
uud andere zu der falschen Annahme veranlasst hat, dass clamit der
Senat gemeint sei.
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N~chwahl, bei der L. Aurelius Cotta. und L. M~nlius Torquatus
gewählt wurden, oder bei beiden Wahlen als Bewerber aufgetreten
sei; unzweifelhaft aber schien es, dass es sich nur um eine Meldung
zum ConsuIat für 689 handehl könne. Nun stellt aber.Mommsen 1

in Abrede, dass Sallu~!LBerjQht überhaupt im .Wi..4er~pruch .sei 1l);it
dem des Cicero und Asconius, nndet vielmehr im Anschluss an eine
vo~Jirum~~n V: 393 vorgetragene Ansicht, dass sich beide Berichte
auf eiQ.e noch im J. 688 erfolgte, aher wieder zurückgezogene
Anmeldung einer Bewerbung Catilinaf3 für 690 l)eziehen, und macht
dafür ausser Sallusts post pauno, wovon spät.er die Rede sein wird,
geltend, das.s Catilina erst gegen Ende 688 aus Afrika zurück­
gekommen sei.

Allerdings könnten die Worte Ciceros pro Cael. 4, 10: C fuit
adsiduus (Caelills) mecum praetore me (688): non novel'at Cat.ilinam.
Africam tum praeter ille obtinebat' sogar zu dem Schlnss Anlass
geben, dass Catilina noch das ganze Jahr 688 in Afrika gewesen
sein müsse. Allein da. es sich um den Nachweis bandelt, dass
der junge M. Caelius nicht vor 691 sich an CatiJina angeschlossen
habe, und da die Länge der Zwischengeit (10 Jabre) dem Redner
eine kleine chronologische Ungenauigkeit wohl gest.attete, so lässt
sich aus diesem Satz mehr nicht beweisen, als dass Catilina noch
einen beträchtlichen Thei! jenes Jahres in Afrika zugebracht hat.

Sicher ist, dass CatiJina noch inl Lauf des J. 68S zurückge­
kommen ist (Cie. Cat. I, 6, 15). Das ordentliche Jahl' seiner
Proprätur muss daher spätestens 687, das seiner Pril.tur 686 ge­
wesen sein. Da nun der Abgang in die Provinz seit Sulla im
Princip wenigstens sofort nach Ablauf des städtischen Amtsjahrs,
thatsächlich freilich mit Rücksicht auf die Seereise erst mit dem Ein­
tritt der besseren Jahreszeit erfolgte (Mommsen, a. a. O. n, 195 f. I,
500), so ist bei der relativen Nähe von Afrika anzunehmen, dass CaU-

noch im Frühjahr Z 687 daselhat eingetroffen war. Nun ist zwar
1 Mommsen, Römisches 8taatsrecb~ I, 411 A. 2 S. 409 A. 2.

(Band I des Handbuchs der römischen Alterthümer von 1\'Iarql1ardt um]
Mommsen).

2 Cicero ging Anfang Mai 703 (naoh tabulae parallelae
Suppt dei' Jahrb. f. class. IJhil. Bd. VII p. 587 ff. I<":ude Mä.rz ju.
lianischen Kalenders) nach Cilicien ab (ad Att. V, 2 ff.), und kam nur
in Folge ungewöhnlicher Verzüglichkeit des Reisens (Drum. VI, 116 ff.)
erst am letzten Juli daselbst an (ad Att. V, 16, 2). C. 'frebunius war
am 22. Mai 710 auf der Reise in seine Provinz Asien in Athen (ad
farn. XII, 16, 1). VgL Mlll'quardt in Beekers Hdb. d. Reim. Alt. In, 1,
188 A. 867.
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bei dem damaligen Ueberschuss der Provinzen über die Zahl der
jährlich zur Uebernahme von Statthalterschaften verwendbaren Be­
amten die Prorogation des Amts auf ein oder mehrere weitere
Jahre etwas sehr Gewölmliches (Oie. ad Att. V, '15,· 1. Mommsen,
a. a. O. II, 197); aber dass Afrika bei der noch im Lanf des J.687
erfolgten (a. a. O. n, 195) AUllloosung der Provinzen für 688
nicht ausgelassen wurde, darf eben aus der Rückkehr Catilinas
vor Ende 688 geschlossen werden. Auch wenn übrigens der Ab­
gang des zu seiner Ablösung bestimmten Prätors sich ausserordent­
licherweise verzögert hätte, so stand es beim Senat seine Abreise
zu beschlennigen (a. a. O. II, 232) oder eine anderweitige Stell­
vertretung des Catilina eintreten zu lassen (1I, 193); und es ist
nicht unml:\glich, dass die Klagen der africanischen Deputation über
seine schamlosen Erpressungen auch in dieser Richtung einen Be­
schluss zu Stande gebracht haben. Jedenfalls lag kein Grund
vor ihn länger als das gesetzliche Minimum eineIl vollen Jahrs
(vgl. Oic. ad Att. V, 15, 1 u. 3. VI, 2, 6 i B, 1) in Afrika wirth­
schaften zu lassen. Es ist daher die Annahme gerechtfertigt, dass
Catilina noch in der ersten Hälfte des J. 688 wieder in Rom ein­
getroffen t, zeitlich somit nicht verhindert war schon bei den ordent­
liohen C~nsularcomitien des Jahrs 688 als Bewerber für 689 anf­
zntreten.

Dass es sich aber thatsächlich bei Cioero-Asoon wie bei Sallust
nur um eine Meldung zum Consulat für 6b9 handeln kann, ist
nicht schwer nachzuweisen.

An der Hand' der von Cicero und AscoD gegebenen Notizen
pflegt man sich den Verlauf jener Bewerbung so zu denken: Oatilina

consulat.um petiturus von Afrika ab und meldete nach seiner
Ankunft in Rom officiell\! seine Bewerbung an (professuB deinde est

1 Q. Cicero kam Ende Mai oder Anfang Juni 696 Anfang
Mai .inl. Kal.) aus Asien ((,'ic. ad Att. III, 8 f.}i M. Aemilins SCRnruB
am 28. Juni 700 4. Juni jnl. Kal.) ad consulatus petitionem aus
Sardinien (Asc. in Scanr. p, 19, 3), Cäsar in der gleichen Absicht im
Juni 694 (Cic. ad Att. II, 1, 9) aus dem jenseitigen Spanien, Verres aber
schon in den ersten Monaten des J.700 (vgL Drum. V, 304 u. 313, 89.
Oie. pr, Bcaur. § 25) a.U8 Bieilien nach Rom zurüok.

2 Der technische Gebrauch von profiteri (se peters Liv. 7, 22.
26, 18, 7i auch nomen profiteri ibid. § 5) =' vor der zuständigen Be­
hörde zu Protokoll erklären' (Mommsen, R. St. I, 409 A. 2) vel'bietet
die SChOll von Becker R. A. II, 2, 34 A. 61 verworfene Annahme Dm­
manns (V, 39B) dass Aseons professlls est VOll der vorläufigen Anl,ün-
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petere se conilulatum). Darauf hin, wird ntlIl allgemein angew

nommen, befragte der Wahldirigent Volcatius ein consilium bew

fretlIldeter Männer an rationem Catilinae habere deberet, si
peteret consulaturn; Diese aber ne petemli quidam potestatem
esse voluerunt, worauf der Wahldirigent krlllt seines Rechts in
letzter Instanz über die WahlqualificaUon zu entscheiden, die zuvor
eventuell zugelassene Meldung Catilinas definitiv zurlickwies, und
Catilina ob eam causam destit.it a p~titione.

Da nun zur Zeit der Oonsultation des consilium die professio
schou abgegeben 'war, das pewre cODsulatum aber noch bevorstand,
so muss, wird hienaoh calculirt, letzteres am Wahltag stattgefundeu
und die Anfrage des Consuls sich auf sein Verhalten gegenüber
der petitio des Catilina am Tag der Wahl selbst bezogen haben.
Der Consul, wird demgemäss erklärt 1, wollte wil!'sen, ob er, wenn
Catilina auf seiner petitio bestehe nnd am Wabltag selbst als Be­
werber auftrete, Rücksicht auf die ibm eventuell zufallende Stimmenw

mehrheit nehmen oder die Renuntiation verweigern solle. Ja eben
auf Grund dieser Stelle wird ein von der professio zu unterschei­
dender officieller Act einer < endgültigen am Wahltag selbilt stattw

findenden petitio' angenommen, die naoh Beoker R A. I1, 2, 35
u. 38 in den Comitien selbst, nach Lange R. A. 12, 607. IIll,
45 I. 487 in der ihnen vorangehenden Oontio erfolgt sei nnd bei
weloher erst < die endgültige Zurückweisung früher noch nicht de­
finitiv zlU'ückgewiesener oder trotz der früheren ZurÜckweisung

fligllng einer erst ein oder zwei Jahre spatel' beabsichtigten Bewerbuug
Catilinas zu verstehen sei. Es ist vielmehr die damals obligatorische
officieUe Anmeldung der Bewerbung bei dem zlllltändigen, mit der Vor­
nahme des Ernennnngsacts beauftragten l'vlagist.rat gemeint. Ebenso
ist aber profiteri .bei SaUust aufzufassen. Wenn daher Mommsen a. a.
O. 1,411 A. 2 die Woi·te Ascons und Sallusts so combinirt: Catilina zog
nach dem Beschlusse consilium seine Bewerbung für 690 zurück,
weil er, wie er selbst einsah, wegen der voraussiehtlioh im Juli 689
noch nicht erfolgten Freisprechung intra legitumos dies profiteri •nicht
gekonnt hahen würde', so hatauch er, da jahienach die emlgiUtige
professio noch stattzufinden hätte, ASCOllll professus est nicht im strengen
Sinn des Worts, sondern nur als vorläufige, nicht endgültige Anme.}­
dung bei einem nicht zuständigen Wahldirigenten aufgefasst, während
doch offenbar Volcatins nur desshalb ein consilium berief, weil ihm die
definitive Entscheidung über die Zulasßung oder Abweisung der pro­
fessio des Catilina zustand.

1 Vgl. Baur, Correspondenzblatt für die Gelohrt<m- und Roal­
schulen Württembergs 1870. S. 256. 259. 261.
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als Petenten auftretender Canditaten> stattgefunden habe. Wäre
diese Auslegung der Stelle des asconianischen Commeutars richtig:
dann könnte freilich von einer Anmeldung Ca.tilinas für das Consula.t
des übernächsten Jahrs von vornherein keine Rede sein. Denn wie
sollte Volcatius sich über sein Verhalten bei einer Wahl Raths er­
holt haben, die er überhaupt nicht mehl' leitete? Allein dem
Wablact vorangehende petitio hat Mommsen (a, a.O. I, 408 und A. 3),
sofern darunter eine officielle und obligatorische Förmlichkeit ver­
standen wird, stillschweigend, aber mit vollem Rechte eliminirt
und die Fhnlrtion der Candidaten am Wahltag darauf beschränkt,
dass sie sich natürlich nur sofern sie zugelassen worden. waren
- während des Wahlacts auf derselben erhöhten Bühne aufzu­
stellen pflegten, auf welcher der Wahldirigent seinen Platz hatte.
Diese Formalität konnte dann in den Ausnahmsfällen der früheren
Zeit, wo die professio nicht vor dem Wahltag erfolgt war (Uv.
5, 18, 1. 26, 18. App. Hisp. 18. Plut. Aem. Paul. 10) zugleioh
die Stelle der professio vertreten. Neben der professio aber, also'
vollends seit sie obligatorisoh geworden, wäre eine petitio vor dem
Wahlad; vollkommen zwecklos gewesen. Denn gegen Langes An­
nahme, dass bei dieser erst die endgiiltige Zurückweisung
früher nooh nic1lt definitiv zurüokgewiesener oder widerspenstiger
Candidaten erfolgt sei, ist einzuwenden, dass den letzteren gegen­
über die Wiederholung der Zurüokweisung völlig fruohtlos (vgI. Liv,
39, 39. 7, 22.8, 15), den ersteren gegenübel' ihre Verzögerung bis Zllm
Wahltag so unnöthig als unbillig gewesen wäre, und dass es sioh
überdies in sämmtlicllen uns bekannten wo nooh am Wahl­
tag ein vom Wahldirigent selbst angefochtener Bewerber auftrat,
um wohlüberlegte Opposition gegen die zuvor erfolgte definitive
Zurückweisung gehandelt bat I (vgL Liv. 7,22,8.8, 15,9. 39,39.

R. A. 12, 607, 4 belegt seine Annahme, dass die 'petitio'
auoh, zur definitiven Zurückweisung zuvor nooh nicht endgültig. zurück­
gewiesener Bewerber bestimmt gewesen ausaol' mit der in Rede
stehenden Stelle noch mit Liv. 39, 39. Allein boi der daselbst erzählten
Prätorenwahl war u1l3w.eifelhaft dem widerspenstigen Candidaten Q.
Fabius Flaoons schon vor dem Wahltag die definitive Erklärung ge­
geben worden, dass seine Renuntiation unterbleiben werde. Vgl. § 5 f.:
oonsul primo in ea sententia esse, ne nomen eius aooiperet, deinde, ut
ex auotoritate senatus idem faceret, oonvocatis patribus l'efel'l'e se ad
eos dixit quod - - aedilis ourulia praetul'am aibi,
l1isi quid aliud iis videl'otur, in animo esse e lego eomitia habel'6.
patres oeusuerunt, uti consul cum Q. Fulvio agoret, no impedimento
esset, quominus comitia - - e lege haberentur. agenti consuli ex
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Vellei. II, 92). Uebrigens fanel. auch inder frÜheren Zeit, wo die pr,o­
fessio überhaupt nicht unbedingt und nicht vor dem Tag del' Wahl el'­
folgt sein musste, eine petitio keinenfalls in< der den Comitien voran­
gehenden c~:mtio' statt. Dies beweist, wie millh dünkt, zur Genüge der
Hergang der Wahl des P. Scipio zum proconsularischen Oberbefehl in
Spanien (Liv. 26, 18) und das häufige Vorkommen des Falls, (lass erst
während des Wahlacts, seis von Seiten des Wahldirigentell (Liv. 24, 7
fin. ff. 10, 15), seis von tribunicischer (Liv. 27) 6), seis von der eines
Candidaten (I..iv. 5, 18. 10, 22. 26,22) Einsprache erhoben oder
Wiinsche geäussel't wurden. Was sollten ferner Cilleros Worte:
'principes civitatis ne petendi qU/utem potestatem esse volueruut'.
heissen, wenn hier petere in diesem engsten technischen Sinn zu
nehmen wäre? Hätte denn einem Candidaten noch mehr einge­
räumt werden l,önnen, als am Wahltag selbst, seis nUll in jener contio,
seis in der Wahlversammlung auf dem Tribunal des Dirigenten sich
der BÜrgerschaft als Bewerber vorstellen zu dürfen? - Während
endlich nirgends sonst diese specifisch technische Bedeutung von

S. O. respondit Flaccus nihil quod se indignllm esset facturum. medio
responso spem fecerat cessurum - eSde. comitiis acrius ctiam
quam ante petebat etc. Wenn Flaccus an seiner Bewerbung festhielt,
so beweist dies nicht, (lass er vor dem Wahltag nicht definitiv vom
Wahldirigenten zurückgewiesen gewesen, sondern nur, dass selbst die
definitive Zurückweisungd€!r professio damals kE'in endgültiges Hindol'lliss
der Wählbarkeit war, weil nacbMommsens (R. St. 1,410 A. liI) wahrsohein­
licher Annahme das Unterbleiben des Eintrags in die Candidatenliste
au sich damals noch nicht die dem angefochtenen Candidatell zufallen­
den Stimmen gesetzlich ungiltig machte, vielmehr ihm gewissermassen
der Weg des Recurses an das formell unanfechtbare Votum der Bürger­
schaft offen stand, desseu moralische Pression in den meisten FäHen
seine Wirkung auf den Wahldirigenten nicht verfehlte (Liv. 7, 22;
8, 15 vgl. 25, 2). Später, wo der Eintrag in die Liste zur Wahlquali­
fication gehörte, gaben dann Intercession und Obnuntiation (Mommsen
R. St. J, 87. 882 A. 1) die Mittel an die Hand den Dirigenten zu nach­
träglicher Zulassung eines Candidaten zu vermögen. Und so dürfte
auch .in Ascons destitit 11 petitione eine Andeutung gefunden werden,
,dass es lJei (ler Zurückweisung der professio an sich nicht ein für
allemal' sein Bewenden hatte' (Lange R. A. 12,596), dass vielmehr auch
Catilina nur desshalb von weiterer Verfolgung seiner Bewel'bung ab­
stand, weil er nicht daran denken dnrfte, dass die Abhaltung der Co­
mitien bis zur Zulassung seiner profeSijio verhindert werden, sodann auf
die Gefahr hin, dass die Renuntiation dennoch verweigert würde, die Ab­
stimmung zu seinen Gunsten ausfaUen und so der Consul flich zum
Nachgeben veranlasst sehen könnte..
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petere sicher nachweisbar ist, fllldet sich dagegen unzweifelhaft das
allgemeinere petere für das speciellere profitel'i (Cie. ad fam. XVI,
12, 3). Und was rationem habel'e betrifft. das Becker (R. A. II, 2,
34 f. 38) einzig auf die Renunt,iation bezogen wissen will. so ist
zuzugehen, dass. so lange die professio überhaupt noch nicht ge­
setzliche Bedingung der Giiltigkeit der Wu.hlstimmell war, die Er­
klärung des Wablpräsidenteu, se rationem alicuiuB hll,biturulll non
esse, sich dircct auf die Androhung der Ver~eigerung der Renun­
tiation bezogen hat; aber ist rationem nOll habere terminus
technicus fÜr die Ausschliessung von der Bewerbung überhaupt
geworden (vgI. Cic. ad Brut. I, 5, 3. ad fam, XVI, 12, 3. Suet.
Caes. 18) und daher vollkommen gleichbedeutend mit nomen non
accipere (recipere IJiv. 15, 1l) oder profiteri vebne (Vell.
n, 92), bezieht sich also. seit die professio obligatOl'isch geworden,
znnächst auf die Eintl'agung des Namens der Bewerber in die vom
wahHeitenden Beamten redigil,te officielle Calldidatenliste (Mornmseu,
R. St. I, 381 A. 5. 410 f.).

So selbstverständlich nun die Entscheidung des Wahldirigenten
über die Zulassung eines Bewerbers erst l)ei oder nacb dessen
professio erfolgte, so natürlich ist es, dass den!elLe in den meisten
Fällen schon vorher Über sein Verhalten gegenüber einem Candi­
daten von zweifelhafter Qualification mit sich und seinen FreundeIl
zu Rath ging, Denn der frühzeitige Beginn der ambitio (Cic, ad
Att. I, 1, 1) machte es möglich, dass man lange vor der Wahl
genau über die Bewerber unterrichtet war. So konnte man gewiss
auch vou Catilina mit Bestimmtheit voraussetzen, dass er sich nach
Ablauf des obligatorischen zweijährigen Intervalls zwischen Prätur
und Consulat für 689 melden werde. Auch waren ohne Zweifel
seine Freunde für seine Bewerbung thätig gewesen. Da nun auf
die Klagen der Provinzialen hin der Senat sioh anf's nachdrÜcklichste
gegen ihn ausgesprochen hatte und ihm eine Repetundenklage be­
vorstand, so war aller Grund vorhanden. dass der Wahldirigent
11004 vor Catilinas Ankunft in Rom seine Vertrauensmänner befragte,
ob er, wenn Catilina als Bewerber auftreten würde (si peteret con·
sulatum), seine professio annehmen solle (rationem Catilinae habere
deberet). Jene aber verneinten dies (ne petendi quidem potestatem
esse voluerunt), und darum wies Volcatius den Catilimt, als er mm
wirklich professus est se petere consulatum, gleich bei der professio
ab und diesem blieb bei der Unbeschränktheit des dem Wahldiri­
genten zustehenden Rechts die Renuntationzu verweigern nichts
übrig als auf die Bewerbung zu verzichten. - Bedenken wir
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sohliesslich, das Asconius seinen Commentar in der Hauptsaoheauch
nur aus der zu erklärenden Rede selbst entnahm und dass das Nnch­
einander VOll professio und consilium aus nichts als der zufälligen
Anordnung bei Asconius p. 89, 20 ff. geschlossen werden kann, so
wird diese Erklärung keiner weiteren Schwierigkeit mehr unterliegen.

Von dieser Seite ist demnach der Annahme, dass Catilin!l Moll

im Jahr 688 seine Bewerbung um das COllsulat für 690 angemelaet
hahe, nicht beizukommen. Um so triftigere GrUnde steben aber
der Möglichkeit einer so frilhzeitigell professio entgegen. Denn
nehmen wir auch mit Mommsen R. St. T, 411, Becker R. A. II, 2,37 und
A. 65 und Lange R. A. 12

, 604 an, dass die professio keinen gesetzlich
fixirten terminus a quo gehabt habe, so wäre doch so viel zuzu-

I
geben, dass sie nicht schon im Jahr vor der Wahl und bei dem
Wahldirigenten des Vorjahrs angebracht werden konnte. Eben weil,
wie Mommsen a. a. O. I, 380 trefflich ausfUhrt, allein dem jeweiligen zur
Vornahme des Emennungsacts befugten Beamten die Entscheidung
über die Qualification der Bewerber zustand, so wäre offenbar eine
vom Wahldirigenten eIes vorhergehenden Jahrs für die WaM des
folgenden getrpffene Entscheidung weder für den Candidateu noch
fÜl' den alsdann fungirenden Wl\hldirigenten im geringsten. tenent
gewesen. Nun ist aber, wie Baur (wÜrtt. Corresp. v. 1870 S. 259 f.)
gegen Becker und nachgewiesen, anch jene von Mommsen
adoptirte Annahme unhaltbar, dass die Eröffnung eIer Candidaten­
liste an keinen Termin gebunden, ihreSchlieasung aber in der letzten
Zeit der Republik (schon vor 688) an dem Tag, an welchem die
Wahlveraammlung angesagt ward; also mindestens ein trinundinum
vor dem Wahlact edolgt sei.

Da bei dem offioiellen Charaoter der professio nicht abzu­
sehen ist, warum der Meldefrist eille so ungebührliche Ausdehnung
hätte gegeben und eine l\feldung früher hätte zugelassen werden
sollen als zur Prüfung der Wahlqualineation nöthig war, da ferner
ihre Abhängigkeit von der Person des zur Wahl befugten Beamten
sie vor dessen Bestimmnng unmöglich machte, die letztere nher
auch filr die Consnln, seit sie während ihres Amtsjahrs heide in
Rom, zu bleiben hatten, wieder wie in älterer Zeit sich nD die
Zeit der Wahlen geknÜpft haben wird (vgl. Mommsen, R. St. I, 71
A. 2), da endlich eine officielle Anmeldung zu einer Wahl vor
deren officiellel' Ausschreibnng an sich etwas formell ADstöassiges
gehabt hätte, so ist nicht wohl daran zn zweifeln, dass zn alten
Zeiten der.Anfangatermin der Meldezeit mit dem Tag der Anheftung
des Wahledicts zusammengefallen ist (vgl. Liv. 3, 35, 1. 4, 6,
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9. 26, 18, 5). Wenn nun Oäsar in Bmmg auf seine Bewerbung
für 706 sagt (Oie. ad fam. XVI, 12, 3): ad consulatus petitionem
se veuturum neque se iam vene abseute se rationem haberi suam:
se praesentem trinum nuudinum t unter Einhaltung der Frist

1 Corssen (Vokalism. 112, 95 A. vgl. S. 574) hält trinum nundinum
hier und an audern Stellen für den Ace. Sing. Neutl'. der Adjectivform
nundinus, zu der tempus zn ergänzen seL Diese Annahme geräth in
Widersprt\Ch mit dem ursprünglichen Begriff und rein lateinischen Ge­
brauch von trini ("gI. Neue, Formen). HZ, 165 f.) lind lässt l,luerklärt,
warum tl'i(num) nundinum trotz des Bedül'fnisscs erst in später Latinität
deolinirt ersoheint. Gewiss ist vielmehr an dem genetivischen Ursprung
des Worts festzuhalten. Dieser Genetiv von trinae nundinae, von dessen
bewusster Auweudtlllg sich bei Cicero ein unzweideutiges Beispiel er­
halten hat (de dom. 16, 41: si, quod in ceteris legibus trinum nn:adinum
esse oportet, id in alloptiQue satis est trium horarllm, non reprehendo),
ist frühzeitig, ohne Zweifel durch Vermittlung einer technischen Wen­
dung ein adverbiellel' Ausdruck geworden = drei Märkte vorher. So
nndet sich das Wort ausser an unserer Stelle im S. C. da Bacch. ge­
brauoht (C. I. I, 196: baice utei in conventionid ex deicatis ne minns
trinnm noundinnDl), desgleichen, wie mir scheint, bei Cie. PhiI. V, 3, 8
und p. Corno 01'. Ifr. 30 (01'1311. IV, 2 p. 451): promulgatio trinum.
nundinum bzw. trinundinum, jedenfeJls aber da dom. 17, 45: ne nisi
prodicta die qnis accuseturj ut tel' ante magistratns accuset, intarmissa
die, qnam multam irroget aut iudioetj quarta sit aecusatio trinum
nunCUnum prodieta die, quo die iudieium sit fnturllm=niemand soll obne
vorau<lgegangene Anberanmung eines Termins angeklagt werden. Dreimal
soll vorher (\'01' der definitiven Anklage) der Magistrat in mehr als
eintägigen Pansen anklagen d. b. den Strafantrag öffentlich verlesen;
die vierte, definitive Anklage, (mit der das Volksgericht seinen Anfang
nahm s. Becker-Marqllardt R. A. H, 3, 57. Rein in Paulys Realene. IV.
S. 376), finde statt an dem mitBeobachtung der Frist VOll drei
Markttagen angesetzten Termin d~r Gerichtsverhandlung. (So­
wohl Langes (R. A. 112 440. 509. 668) Annahme, dass zwisohen der quarta
accnsatio und dem iudicium noch drei Markttage Frist gegeben worden
sei, also jene mit dem dritten Anquisitionstermin verknüpft d. h. die
tertia und qnarta aocusatio an einem Tage gewesen sei, als auch Reins
und Marquarclts Behauptung, dass die Anquiaitionstermine drei aufein­
a.nderfolgendo Markttage haben sein müssen, beruht meines Erachtens
auf unrichtiger Deutung dieser Stelle.) Aus diesem unbewusst. ge­
brauchten Genetiv entwickelte llich sodann, ähnlich wie bei sestertiuDl,
ein vielleicht zunächst indeclinables (bei Livius nur IJl, 35, 1:
in trinnm nundinum), dann dtlclinablell Neutrum (Quint.. Il, 4, 35.
Schol. Bob. p. 300, 23). Damit verba.nd nUll aber der Römer ganz
folgerichtig nioht sowohl den neuerdings dem Wort ausschliesslich vin­
dicirten Begriff des zwisohen drei Markttagen liegendep. ZeitranDls als
vielmehr den dea drittnächsten oder drittletzten Markttags.
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von drei Markttagen d. h. am drittletr.ten Markttag vor der Wahl)
petiturum, 80 darf hiemus geschlossen werden, dass die pl'ofessio
im Jahr 705 auf den der Wa,bl ein sog. trimllldimun vorangehenden
Tag der Wahlanktindigung gesetzlich besohränkt gewesen ist.
Im Jahr 688 aber wal' sie, was sich zwingend aus Sallusts
intra legitumos dies pl'Ofiteri ergibt, abel' yonBecker R. A. H, 2, 37
A. 6'5 übersehen worden ist, an eine nach All fan g und Ende be­
stimmte Reihe von Meldetagen gebunden, deren erster abo der Tag der
Wahlankiindigung gewesen sein muss. Um} dass wirklich die legi­
tumi dies des SaHust die Tage des sg. trimmdinum sind I, wird
durch die Berichte über Cäsars erste Bewerbung um das Consulat
im J. 694 vollkommen bestätigt. Cäsar meldete sioh nämlich am
letzten der für die Meldung bestimmten Tage (App. bell. oiv. II, 8 :
b alt; 7Jfii",aLt; (;1ul.:rfilat; ~(1a)l na(!arrlAlaL - 'f~)I 7Jfii(!a)l 'ffiMV­
=l«)1 ol(J(J,)I nl)V n«(J«yyduIiv). Dieser Tag aber ist nicht, wie
Beoker R. A. 1I, 2, 37 und Mommsell R. 8t. I, 411 A. 3 annehmen, der
Tag der Erlassung des Wallledicts, sondern der letzte oder wenigstens
einer der letzten Tage vor der Wa.hl. Denn wenn schon die Worte
Suetons Caes. 18: sod eum ediclis iam comitiis ratio eius haberi

Dies ergieht sich aus dem Gebrauch dos Worts bei Livius III, 35, 1:
comitia in trinom numlinum indicta 8unt, aus der Identificirung mit
trimmdinua dies (Macrob. I, 16: leges trinnndino die promulgarenhn·.
Quint. 1I, 4, 35: sive non tl'ino fode mmdino promulgata, sive non
idoneo die. Schol. Bob. p. 300, 23: leges trinundiuo proponebantur)
und wohl Buch aus der UE}bersetznng mit rl.!tnl &ro(>a (Dionys. IX, 41.
Plut. Cor. 18 fin.). .

1 Wenn auch MommsenR. St. 1,411 A. 3 die legitumidies SaUusts
für die Tage des trinundiunm erklärt, so wären zu Folge seiner An­
sicht vom Termin professio die legitumi dies diejenigen Tage, an
denen gesetzlich die professio nicht mehl' zulässig war, während es nach
der richtigen Deutung der Worte Salluste vielmehr die Tage lIiml, an
denen die professio allein zulässig war. Das Missverständniss beruht
auf einer Missdeutung yon intra, an l~es6en Stelle naoh jener Erklärung
unbedingt ante stehen müsste. Denn mag man auch dal'an festhalten,
dass bei der Angabe eines nnk ts, bis zu welchem etwas zu ge­
schehen habe, durch intra dieser Eucltermin ausgeschlossen werde (intra
Kai. = aute Kal.)- wiewohl schon Gellius N. A. XII, 13 fin, dies ge­
wiss mit Recht bestritten hat, sofern intra eben dadllreh flich von ante
unterscheidet, dass jenes< VOl' Ablauf', dieses< vor Beginn' heisst (intra
decimum diom vor Ablauf des 10. Tags. ante d. d. vor Ablauf des 9.)
- so kann doch sicherlich intra. in Verbindung mit einem Zeitraum
(z. B. eine Reihe YOn Tagen) nun und nimmer' vor Beginn', sondern
nur 'yor Ablauf' dieser Frist heissen.
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non posset, nisi privatus introisset urbem eta. sich nur gezwungen
auf den Tag selbst, an dem das Edict erlassen ward, beziehen
lassen, so ist diese Erklärung in augenscheinlichem Widerspruch
mit Plutarchs (Caes. 13) Meldung, dass Cäsar n{Jo,> a.j)t~ ..a,> ilna-

,-a,,~ aQxat{JEala,> vor Rom angekommen sei. Da hiellacll noch im
J. 694 die Zeit von der Anl{ündigung der Wahl au bis zU einem
der letzten Tage vor der Wahl, im J. 705 aber ausschliesslich der
Tag der Wahlankündigung der gesetzliche Termin der professio
war, so ist Baurs Annahme vollkommen berechtigt, dass Grst das
BE'.amtengesetz des Pompejus vom J.702 mit andern das Petitions­
wesen fester regulirenden Bestimmungen (s. Mommilen R. St. I, 412)
auch diese Neuerung eingeführt hat.

Kann sich somit Catilinas Meldung im J. flS8 schlechterdings
nur auf das Consulat für 689 bezogen lJaben, so fragt sich nun
noch, bei welcher der heiden Wahlen fth' 689 sich Catilina ge­
meldet hat; und da Sallusts post paullo nicht gestattet seinen Be­
richt auf die ordentliche Wahl zu beziehen, so öffnen sich zwei
Auswege: entweder hat sich Catilina nur bei der Nachwahl ge­
meldet und was Cicero-Asconius überliefert, geht gleichfalls auf
diese Wahl (dies die Annahme Hltgens in seinem Catilina S. 83
und Dietschs in seiner kritischen Ausgabe des Sallustius von 1859
I p. 56); oder hat er sich bei beiden WabIeu gemeldet und bei
Cicero-Asconius ist von der ersten, bei SaHnst von der zweiten
MeIcIung die Rede (so Baur im württ. Corresp. v. 1870 S. 254 ff.).

Dass die Worte Ciceros und seines Commentators für sich
genommen nur auf eine Bewerbung Catilinas aus Anlass der ordent­
lichen Consularcomitien für 689 bezogen würden, ist unzweifelhaft.
Das Fehlen jeder Andeutung, dass sich nur durch besonders güu­
stige Umstä.nde die Möglichkeit für Catilina ergeben habe noch für
689 als Bewerber aufzutreten, berechtigt an und für sich zu dieser
Auslegung. Nun gibt aber Asconius p. 89, 18 noch obendrein zu
verstehen, dass Catilina schon in Africa die bestimmte Absicht ge­
habt habe sich zu bewerben (cum de provincia Africa decederet
petitm'us consulat11ln) und Cicero in togo cand. p. 85, 1 (s. oben S. 4({1
A. 1) hebt die Unerschütterlichkeit hervor, mit der er auf seinem
Vorsatze gegenüber den gravissima decreta des Senats beharrt sei,
die, wenn auch nicht unmittelbar auf seine Bewerbung bezÜglich,
doch, wie er sich selbst sagen musste, dem Wahldirigenten die
Anwendung seines Zurückweisungsrechts sehr nahe legten. Und da
die Festigkeit dieses Vorsatzes sich vollkommen daraus erklärt,
da.ss er sich 688 suo anno um das Oonsulat bewerben konnte
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und seine Designation ihn auf die einfachste Weise der drohenden
Repetl1ndenldage bis' auf Weiteres entzogen hätte 1, so hätte ein
von seinem Willen unabhängiger Abhaltungsgrllnd vorhanden sein
müssen, wenn er die ordentliche Wahl versäumt llll.ben~ sollte. Den
etwaigen Vorsprung seiner in Rom gebliebenen Mitbewerber in der
prensatio hatte er sich in Africa in die Lage gesetzt durch die
wirksamere largitio rasch einzuholen. Verspätete Ankunft durch
eigene Schuld ist schon durch die Stäu(ligkeit der Wahlperiode
(Mommsell R. St. I, (81), dienstliche Abhaltung durch die walll'­
seheinlich erst. um 692 aufgehobene Zulässigkeitder Stellvertretung
bei der Bewerbung (Cie. de leg. agr. II, 9, 24 vgI. jedoch Mommsen
R. St. I, 412,2) ausgeschlossen. Uebrigens wäre 'absichtliches Hiu­
halte~ in Africa über die Meldungsfrist hinaus> (Hagen, Cat. S. 83)
ohnedies eine ganz überflüssige ChiC!llne ge\vesen, da die H.epetunden­
klage, wenn sie auch erst bevorstand, das viel einfachel'e Mittel der
Ausschliessung von der Bewerbung auf Grund mangelnder Unbe­
scholtenheit an die Hand gab (.M;ommseu R. St. I, 382. 397 f.).

Zur Herstellung eines Compromisses zwischen Cicero-Ascon
und Sallust würde demnach nur noch der von Baur eingeschlagene
Ausweg offen stehen, anzunehmen, dass Catilina im Jahr 688 z we i­
mal als Bewerber aufgetreten sei und die beiderseitigen Berichte
so zu combiniren sein (s. Baur a. a.. O. S. 256 u. 261 ff.): bei
(leI' ersten Wabl sei Catilinas Meldung auf den Beschluss des oon­
silium hin zurückgewiesen und ihm dabei bedeutet werden, ehe er
sich Aurch ein richterliohes Verfahren von der Anklage gereinigt,
werde er auch in Zukunft nicht als Bewerber zugelassen; als er
aber bei der grössere Chancen bietenden Nachwahl frech genug
gewesen sei sich wieder zu melden, sei er von dem Consul in Oon- ,
sequenz des früheren Beschlusses gleioh bei der professio abge­
wiesen worden.

Die Bedenken, die dieser Oombination entgegenstehen,' sind
Baur selbst nicht entgangen, wohl aber die Unzulängliohkeit der
Gründe, mit denen e1' sie zu zerstreuen suoht. Denn welln Baur
Ciceros und Ascons Schweigen über die zweite Bewerbung Ca­
tili~as mit der fragmentarischen Ueberlieferung der Candidatlmrede
und des Asconianischen Oommentars entschuldigt uud das Vor~

handensein von Notizen Über die Anklage und Freisprechung des

1 Vgl. Ase. in Scaur. p. 19, 13 ff. Neun Jahre später versuchte
CatiIinas Ankläger im Repetnndenprocess P. Clodius dassqlbe Mittel
einer Anklage zu indem er, vonl\!IiIo mit einem Process
~egen Gewalt bedroht, sich um die eurulische Aedilitii.t bewarb. Dio 39, 7.
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Oatilina in den Bruohstüoken einem Zufall zuschreibt, so hat er
übersehen, dass der keineswegs in diesem Sinn lückenhaft erhaltene
Oommentar des Asoollius alle Stüoke dieser Rede enthält, die diesem
einer gesohiohtliohen Erklärung bedürftig sohienen. Wäre in del'
Rede selbst eine Erzählung df\r zweiten Meldung oder auoh nur
~ine Andeutung der zweimaligen Zurüokweisung gegeben gewesen,
so hätte tms sicher Aseon davon unterrichtet. Dass aber Ciol!ro,
der in jener gegen OatilinRS erneute Bewel'bung um's Consulat ge­
richteten Rede alle blamablen Anteoedention seines Mitbewerbers
mit Pünktliohkeit registrirt, zweimal für einmal gerade die Wieder­
holung der sohmachvollen AllsschIiessung vom Consulat hervorge­
hoben hätte, ist einleuohtend.

Wenn ferner Haur zur Lösung des Rätbsels, warum Sallust
gerade die zweite, nicht die erste oder l)eide Abweisungen erwälmt,
neben der Kürze, die jedooh die Einfügung eines bis oder iteI:~lm gewiss
gestattet hätte, < die Freiwilligkeitdell Rüoktritts von der ersten
Bewerbung in Folge der Repetundenklage' (a. a. O. S. 263) zu
premiren soheint, so führt 01' selbst diese C Freiwilligkeit' auf ihr
riohtiges Mass zurüok, wenn er don Rüoktritt erst der unverblüm­
ten Abweisung des < bei der AnnaJmle der professio durcllltUS un­
abhängigen' Wahlpräsidenten naohfolgen lässt. Weil ferner die
zweite Zurückweisung nur die einfa.uhe COl1sequenz der brsten und
damm nicht kränkender als diese gewesen wäre, leönnen wir ihr
auch nicht eine grössere Bedeutung fiir die C Begründung der Theil­
nahme Catilinas an jener Versohwörung' zuerkennen.

Endlioherkennt Baur selbst an, dass Ca.tilina nur dann die
Bewerbung erneuert haben lmnn, wenn er bessere Cllancen hatte
als das erBte Mal. Nnn war er aber im Hinblick auf die bevor­
stehende Repetundenklage zurüokgewiesen worden, und Baur seUlst
legt (8. 258 und 261 a. 11,. 0.) dem Consul Voloatius Worte in
den 'Mund, die an Deutlichkeit nichts zn wünsohen übrig lassen.
Mit welchem Reoht konnte CatiJina auf solche Inoonsequenz oder
gllr aut solcbe Kürze des Gedächtnisses (vgl. a, a. O. S. 256: C die Klagen
konnten unterdessen in Vergessenheit gerathen oder doch in den
Hintergrund getreten sein' ete.) bei Voleatius holfen, dass' er einige
Woohen oder auoh Monate nachher, wo zur Erfüllung der ihm auf­
erlegten Bedingung noch nichts geschehen war, von einer Erneuerung
seiner Bewerbung sich etwas andres hätte verspreohen dürfen als die
Schmaoh einer zweiten Abweisung? - Aber auch im Uebrigen
hatten sioh die Chancen für ihn trotz del' Verurtheilung des Sulla
und Autronius um !liohts gebessert. Denn an die Stelle dieser
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( Hauptgegner ' waren die Optimaten L. Manlius Torquatus und
L. Aurelius Cotta getreten, die die bedeutende Chauce vor Co,tiIina
voraus hatten schon bei der ersten Walll zur Bewerbung zugelassen
worden zu sein. In der That muss es denn auch damals im Voraus
so gnt wie sicher gewesen sein, dass das Consulat im Fall der
Verurtheilung der designirten Consuln an jene übergehen wer{le.
Denn jener zwar nicht wörtlich 1, aber tbatsächIich von ihnen selbst
gegen ihre Mitbewerber angestrengte Ambitusprocess wurde nicht nur
nachträglich als ein Kampf um· das Consull1t hetmchtet, sondern
das Cousulat war das ausgesprochene directe Ziel und der sicher
in Aussicht genommene Erfolg der Anklage. At vero, eum houos
agebatur familiae vestrae amplissimus, hoc est consulatus parentis
tui, sagt Cicero pro Sull. 17, 49 zu dem jüngeren Torquatus,
dem Ankläger des P. Bulla, pater tuus familiarissimis suis non
snccensuit, cuni Sullam et defenderent ot laudareilt -. Atqne
erat huic iudicio longe dissimilis ilIa contentio: tum adflicto P.
Bulla, consulatus vobis pariebatur, sieut partus est; 1~orw1'is erat
certame1~; ereptum repetere '/JOS clamitcibatis, ut victi in carnpo in
fora vinceretis; tum qui contra vos pro huius salute pugnabant,
amicissimi vestri cO'mi''itlatum vobis eripiebant, honori vestro repu­
gnabaut. Angesichts dieser Identincirung der VerurtheiIullg der
designirten Cousuln mit der Designation der Ankläger bat die
Vermuthung von Jacobs (zu Sall. Cat. 18, 3) und Lange (R. A.
111,1,220) viel Ansprechendes, dass Torquatus undCotta durch ein
abgekürztes Wablferfahren r ohne förmliche neue petitio') das Con­
sulat erhalten haben. Nur darf diese Abkürzung des Verfaht'ens
nicbt, wie LI\nge mit Verweiaung auf Cie.Mur. 23, 47 tbut, auf
den Vorschlag des c.damals noch fungirenden ' Volkstribunen C.

1 Dass der gleichnamige Sohn des Cousuls L. Manlius Torqul\tus
wie im J.692, so auch im Ambitusprocess von 688 wenigstens nominell
Sullas Ankläger wal', ergibt sich mit Sicherheit aus Cio. da Hn. 11, 19, 62:
ql1id enim? te (Torquate) ipsum - voluptasne induxit, ut adolescentulllS
eriperes P. Bullae eonsulatum? quem eum ad patrem tuum rettulissell
etc. Hienach ist die Angl\be AsenDs in Corne!. p. 74, 12: P. 8yllam
et P. Autronillm significat, quorum alterum L. Cotta, alterum L. Tor­
quatus, qlli eum haee Cicero (licebat coss, erant, ambitus damnarant et
in eorum locum erer,ti erant, sowie die ij.bereinstimmende des Dio 36,
44: IIoullXuit; u 1,atl IIi'limt; "al KOI?IJ~},!Ot; IuUi'lt; - - 11lEl1ou},cu(Jal1

mit. XaTlIrO(!~(J(n!Ut. rJlfJw')J KOfTt:l.J} TIi xal To(!xou;;:coJ} Aoux{ou.
alloxuiv~~ als ungenau zu bezeichnen, was schon Drumanu II, 88 A.
80. IH4 A. 59 bemerkt hat" aber von Lange R. A. nr, 1, 220 wiederum
übersehen worden ist.
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Manilius zUl'ückgeführt werden. Denn jene lex: Manilia, deren
perrogatio Murenas Ankläger und unglücklicher Mitbewerber
Sulpicius RufuB anstrebte, war schon im Dezember 687 beantragt
wOl'den (Asc. p. 65,8), aber gar Dicht oder d.ocb nur ganz kurze
Zeit zu gesetzlichel' GÜltigkeit gelangt (Asc. p. 66, 1 ff. vgl.
K!essling und Schön p. 58, 5 f), Ulld hatte überhaupt Dicht sowohl
eine Abkürzung des Wahlverfahrens als eine Abänderung des Ab­
stimmungsmoduB in Betreff der Freigelassenen beabsichtigt (vgl.
Halm, Einleitung zu Cie. 1). Mur. § 10 und zn 23, 47). Auch
wenn übrigens bei jener Nachwahl das regelmässige Wahlverfahrel1
eingehalten worden ist, Catilina also ZU1' Emeuerung seiner pl'ofessio
Gelegenheit gehabt hätte, so macht doch die Siegesgewissheit des
CoUa und Troquatus so viel ganz sicher, dILss seine Bewerbung
nicht die geringste Aussicht gehabt hätte, also schon darum gar
nicht versucht worden wäre.

Ich glaube bewiesen zn haben, dass es nur die regelmässigen
Consularcomitien des J!Lhres 688 gewesen sein können, bei denen
CatiIina in der von Cicero-Asconius mitgetheilten Weise von der Be­
werbung ausgeschlossen worden ist. Hätte es also SaUust mit der
Zeitfolge der Ereignisse genll.u nehmen woUen, so llätte er statt
post paullo vielmehr ante pauUo schreiben müssen.

Nicht minder unglücklich nemlich als Baurs Versuch SaUusts
post paulIo auf Kosten der Geschichte zu vertbeidigen ist
Kvfcalas 1 Vorschlag nacl1 paullo den Ausfall eil1efl quam amm­
nehmen und dadurch diesen Satz dem vorhergehenden unterzuord- .
11en. Denn so würde (liesel' für den Zuaammenllang unentbehr­
liche Satz zu einer biossen, ebenso überflüssigen als seltsameu Zeit­
bestimmung des Ambitusgerichts. herabgesetzt, während er nach
dem überlieferten 'fext in Beziehung auf die folgende Et'zählung
durchaufl gleichwerthig mit dem vorhergehenden ist. Er gibt die
unmittelbare Veranlassung an, warum Catilina damals mit Gewalt
sich das Consnlat anzueignen gedacht habe. Denn die Betheiligul1g
Catilinas I1.m Komplottiren wäre allerdings, so viel ist Kvfcala zuzu­
geben, schon durch Sall. Cat. 5,6 sattsam erklärt, aber als specielle
Verllnlassung seiner Theilnahme an jener Verschwörung seine ver­
ung'lÜckte Bewerbung hervorzuheben war offenbar für SaUust be­
sonders bedeutungsvoll. Denn eben diese geschichtliche Thatsache
machte ihm die unrichtige (vgl. Cic. epit. lib. 101. 8uet. Caes. 9.

1 Kvicala, zur Kritik und Erklärung von SalJusts Catilina in der
Zeitschrift; fül' östreichische Gymnasien von 1861'1. 8. 60S.
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Dio 36, 44) Voraussetzung wahrsoheinlich, dass Catilina und nicht
P. Sulla es damals mit P. Autronius auf Usurpation des Consulats
abgesehen gehabt habe (18,5).

Nach Constatirung dieser chronologischen Ungenauigkeit
Sallusts wäre die Untersuchung der Frage, ob er mit Vorhedacht die
Nachwahl bezeichnet, also sich in der Wahl geilTt, oder, unbe­
kümmel't um das zeitliche Verhältniss, post pauUo gewissermassen
als Verbindungspart,ikel eingesetzt habe, an und für sich eben so
unfl'uchtbar als schwierig. Aber die GrUnde, die SaUnst als Hin­
derniss der Bewerbung Catilinas anftihrt, geben der Frage nach der
Enstehnng des Irrthums eine etwas sicherere Handhabe.

Wenn Sallnst schreibt: post paullo Catilina, pec'uniarum
repetunilarum reus, prohibitus erat consulatum petere, quoa intra
legitumos ilies projiteri nequiverit, so wal' er offenbar der Meinung,
dass Catilina damals bereits der Erpressung angeklagt gewesen
und' dieses Hinderniss - denn ohne Zweifel beziehen sich die
beiden .Gründe auf einander - der Abgabe oder wenigstens der
Annahme seiner professio während der gesetzlichen Meldefrist
jenei' 17 Tage vor deI' Wahl im Weg gestanden habe. Nun gibt
zwar auch AsconillS als Grund der Zurückweisung die Repetunden­
klage an (Ase. p. 90, 2). Da er aber in Cornel. p. 66, 12 f. un­
zweideutig das reum esse der Oandidat,nr Catilill&s nachfolgen lässt,
wenn er. sagt: eodem illo tempore (in der ersten Hälfte des J.
689) Catilina reus erat repetnndarum, eum provineiam Afl'icam
ohtinuisset et eonsulatttS eandidatum se ostendissel, so kann er mit
nam quaerebatur t repetundarum nur das Bevorstehen der Klage
haben bezeichnen wollen. Catiliua war also zur Zeit der ordentlichen
Wahl noch nicht reus und da Überdies diese Klage damals keinen­
falls in der Weise seine Bewerbung verhinderte, •dass sie eine
rech tz ei tig e profeasio unmöglich gemacht hätte, so scheint so
viel sicher, dass Sallust nicht die von Cicero-Ascon berührte Bewel'­
bung Catilinas bei der ersten Wahl gemeint haben kann. Liesse sich
nun mit Dietsch (ed. SaU: v. 1859 1,55 f.) annehmen, dass in der
Zwischenzeit zwisohen der ersten und der Naohwahl die Anklage
erfolgt sei, so wÜrde dadurch die Behauptung, SaUust ho.be die
Nachwahl und nur diese im Auge gehabt, wesentlich an Halt ge-

1 Quaerere ist hier keinesfalls iDil technischen Sinn von der 'Lei­
tung des Ermit.tlungaverfahrens durch den Prät,or' zu verstehen, SChOll

weil dieses Verfahren der Verhandlung in iudicio angehört. Vgl. Momm·
sen, R. St. !I, 202 f. uu(l A. 1.

Rhein. Mus. f. Plillol, N. F. XXXI. 27
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winnen. Aber so einleulJhtend auch bei der Bereitwilligkeit des
Senats auf die Beschwerden der Provinzialen einzugehen (Cie. in
togo caud. p. 80, 1. 90, 4 f.) und bei dem Charactel' des Anklägers
Clodius, der gewiss mit heiden Bänden nach einem so vortheilhaften
(vgI. Asc. p. 87,8) Geschäfte griff, jene Annahme scheint, 60 lässt
sich doch nachweisen, dass auch die nominis delatio crst im Lauf
des Jahrs 689 erfolgt ist.

Zwar beweisen die allgemein dafür angezogenen Stellen: Cie. p.
Cae!. 4, 10. p. SulL 29, 81 und selbst Ascon. p. 85, 8 f. nichts. Denn
auch Ascons Erklärung zu Ciceros Worten iu mmd. p. 85, 6:
in iudiciis quanta vis esset didicit, cum est absolutus:

Ante annum quam haee dicerentur Cll.tilina lJum rednsset ex
Afriea Torquato et Cotta coss. (689) accusatus est repetundarum
a P. Clodio adolescente, qui postell. inimicus Ciceroni fnit. Defensus
est Catilina, ut Fenel!ltella tradit, a M. Cicerone.

auch diese Erklärung, soge ich, könnte auf die Verhandlung
des Processes in iudicio bezogen werden, da Cicero selbst von der
Freispreohung des Catilina spricht und Asconius ZUJ:: Erläuterung
das Jahr der Proeessverhandlung, den' Ankläger und den angeb­
lichen Vertheidiger namhaft macht. Ja aus Asconius in Cornel.
p. 66, 12 hätte sich für Lauge sogareiue positive Bestätigung der
salluatianischen Datil'Ung der Anklage ergeben müssen, da Aseon die
angebliche Mitwirkung Catilinas bei der gewaltsamen Störung des
iudicium Manilianum damit begl'ündet, dass Catilina zur selben Zeit
reus repetundarum gewesen sei, dieses' disturbatum iudicium l\fani­
lianum aber nach Lange R. A. lII, 1,218 auf den letzten Dezember
688 gefallen ist. Allein diese auf einer Comhination von Cie. Cat.
I, 6, 15..Ase. p. 66, 6 fF. Plut. Oic. 9 und Dio 36, 44 beruhende Da­
tirung setzt sich in Widerspruch mit der Meldung Plutarcbs und
Dios, dass der Repetundenprocess des Manilius zwar auf den letz­
ten Dezember 688 zur Verhandlung angesetzt, die Verhandlung
aber schqn am Tag zuvor in's nächste Jahr verschoben worden und
dann nach Dio wegen der Dazwischenkunft jener Verschwörung
überhaupt untel'blieben sei. Letzteres sowie dass nach Schol. Bob.
p. 284, 27 ff. Manilius die Verhandlung eines später (vgl. Asc. p.
62, 9) gegen ihn angestrengten Majestätsprocesses gewaltsam
stören liess, macht es höchst wahrscheinlich, das~ Asconius p. 60,
1 fF. (h. Kiessling und Schöll p. 53, 2 fF.) und Cicero p. Corno p. 66,
7 fF. überhaupt nicht den Repetunden- sondern den MaJestätsprocess
des Maniliua gemeint haben.

Ein überzeugender Beweis gegen Sallust lässt sich jedoch dal'-
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aus entnehmen, dass Cioero, wenn die Klage noeh in's Jahr ,688
gefallen wäre, als damaliger praetor der quaestio repetundarnm
den Prooess solbst instruirt haben mÜsste. Dies hätte nemlich zwar
nicht, wie Baur (Corr. v. 1870 S. 258 A.) meint, sein Vorhaben
unmöglich gemacht Catilina in demselben Proeess zu vortheidigen i
denn da mit Ablauf der Prätur auoh hei schon instrnirten ProMs­
sen die Leitung des Verfahrens an den Prätor des näohsten Jahrs
übergieng (vgL Psendo-Ase. p. 126, 2. PInt. Oie. 9), so wäre Cicero
in der Uebernahme Vertheidigung des Oatilina durch die In­
stl'uction des Processes vollkommen unhehindert gewesen, wie er sich
denn auch zur Vertheidigung 'des Manilius in dem von Bun selbst
instruirten Repetundenprocess anheischig machte (PInt. Oie. 9. Dio
36, 44. Q. Oie. de pet. eons. 13, 51); wohl aber würden in
diesem Fall Oieeros Reden, besonders seine oratio in toga candida,
in der er jenen ProMss ausfÜhrlich behandelt zu haben scheint
(vgl. p. 85, 6. 86, 19 = 93, 11. 95,4), sowie Ascons Oommentt\l'
dazu sicher diese Thatsache nicllt unberührt gelassen haben.

Die Anklage des Catilina erfolgte also früllsteml Anfang 689,
wahrscheinlich aber erst gegen die Mitte des Jahrs, wie das Da­
zwischenkommen der Verschwörung und der U!I1stand, dass die
Verhandlung des Processes erst im Herbst 689 sttlttfand, vel'mntben
lässt. Let.zteres lli6st sich aus Oie. ad Att. I, 1 und 2 nachweisen.
Zur Zeit des am Anfang (frühstens am ersten vgl. § 1) des Juli
geschriebenen ersten Briefs schwebte der Process, aber über seinen
Ausgang liess sich damals trotz der 'sonnenklaren' Schuld des .
Oatilina noch nichts Bestimmtes sagen. Zur Zeit des zweiten
Briefs dagegen, der naoh den OOl1sularcomitiel1 für 690 geschrieben
ist, 1 war die Ausloosung der Geschworenen vorbei; die Ii'rei­
sprechung schien sicher, da der Ankläger von seinllm Zm'ückwei­
sungsrecht zu Gunsten des Angeklagten Gebrauch gemacht hatte;
Oicero selbst hat vor, ihn zn vertheidigen. Da nun die OOllsular­
comitien zur Zeit des ersten Briefs noch ziemlich fern waren (vgl.
I, 1,2), der Regel nach aber in jener Periode, wenn sie nicht vertagt
wurden, vor den Beginn des August6 fielen (MQmmsen, R. St. T,

1 Der Beginn des Briefs: •L. Julio Oaesare C. Mario Figulo COBS.

(scil. designstis) filiolo me auctum scito' will offenbar nicht sowohl die
Zeit der Geburt des Söhnchens angeben als das Resultat der Wahl
lakonisch mittheilen i der Brief ist daher ohne Zweifel dal' Wahl
zeitlich nahe.
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481 A. 6), so ist der zweite Brief frühstons im Anfang diesas
MonatB geschrieben, yorausgesetzt dass Ciceros vorwurfsvolle Frage:
ahs te tam diu nihil litterarum 1 sich nicht auf vergebliche Er­
wartung einer Antwort auf den ersten Brief bezieht; (denn ein
in 21 Tagen von Rom nach Athen beförderter Brief galt fül' rasch
befördert Öic. ad fam. XIV, 5, 1 vgI. ad Att. I, 20, 1.). Die Schlussver­
handlung des Processes aber kann diesem Brief zeitlich nicht ganz nabe
stehen, da Cicel'o sich unbestimmt übel' ihren Termin ausspricht (hoc
tempore Catilinam defendere cogitamus) und die Vertheidigung noch
nicht in festen Händen war 1, hat demnach wohl nicht vor Beginn
dell Septembers, wabrscheinlich aber, da am 4. September die 16 Tage
in Anspruch nehmenden ludiRomani begannen (Oic. in Verr. I,lO, 31),
erstgegen das Ende dieaes :JM:onats stattgefunden. Nun laaaen sich zwar
besonders in Repetundenprocessen beträchtliche I·'risten zwischen
der receptio nOlllinis und der constitutio iudicii nachweisen 2, aber
doch immer nur in Folge davon, dass von Seiten des Anklägers

1 Gegen Fenelltellas Angabe, dass Cicero seinen Vorsatz einer
der Vertheidiger Catilinas r.u sein wirklich ausgeführt habe, hat schon
Asconius p. 86 f. mit Recht in erster Linie geltend gemacht, dass Cicero
alsdann nicht lturze Zeit darauf im Senat seinen Olienten wegen seiner
Freisprechung so schonungslos verhöhnt haben würde (in togo mond.
p. 85, 6. 86,19 ff.). Der massgebende Grund, warum das Vorhaben
unterblieb, wird wohl für Cicero geweson sein, dass sieb ihm der dadurch
erzielte Zweck Catilina zu gemeinsamer Betreibung ihrer Bewerbung
um'a Consulat für 691 zu gewinnen als unerrcichbal' erwies; denn ohne
Zweifel war scbon damals' für 690 die Coalition Catilina-Antouius in Aus­
siebt genommen (Ase. p. 83, 4 ft). Lange R. A. TU, 1, 222 führt als Grund
die auf September bis Januar von Cicero projectirte Wahlreise nach
Gallien an (ad Att. I, 1, 2 fortasse -excurremus ete.). Die Reise scheint
aber unterblieben zu sein (vgl. ad Att.I, 3 f., auch Phi!. II, 30, 76 bewe.is't
nicht, dass sie stattgefunden).

2 Das Minimum ist 10 Tage (Ase. p. 59, 4. Plnt. Cie. 9). Die
Ankläger des Beaurns erbielten 30 Tage Frist zur inquisitio in Sardinien
(Asc. p. 19, 12)j Cicero im Process des Verres bekanntlich 110 Tage,

"eine die er Verr. I, 2,.6 dies inquirendi in Siciliam perexigua
nennt. Unerwiesen ist aber die Behauptung Baurs (Corr. v. 1870 S.
268 A.), der Process des L. Valerlus Flaccus habe si\lh VOll 693-696
hingezogen, da die Zeit. der Anklage unbekannt ist (s. Drumann V. 619)
und nichts zu der Annahme berechtigt, dass dieselbe der Rückkehr
aus der Provinz auf dem 1<'uss gefolgt sei (Vgl. den Proeess de.s M.
Fonteius, DrumallD V, 330). Erst in der Kaiserzeit scbeinen ein­
jähl'ige Inquisitionsfristen Regel geworden zu sein. Tae. Ann. XIII, 43.
IlI, 70 vgl. mit III, 38.
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längere Fristen zur Herbeiscbaffllng des Beweismaterials aus der
Provinz verlangt wurden, was im Process des Catilina bei dem Ein­
verständniss des Klägers mit dem Angeklagten nicht anzunehmen
ist. SOllJit ist auch von dieser Seite wahrscheinlich, dass Anklage
und Verhandlung nur durch eine mehrmonatliche Pause getrennt
waren, wie dies z. B. in dem Repetundenprocess des Gabinius der
Fall war, der von Anfang OktoblJr bis Dezember 700 dauerte
(Lange, R. A. III, 347 f.), oder in dem des M. Scaurus, der am
8. Juli instrllirt und am 2. September 700 im letzten Termine,
verhandelt wurde (Asc. p.1S, 3. 19, 9),

Wiewohl demnach eine stricte Interpretation in SaUusts reus
repetundarum eine z\yeite chronologische Ungenauigkeit anerKennen
muss, so könnte man sich doch mit der Entschuldigung einverstan­
den erklären, die Genauigkeit sei hier der J{ürze zum Opfer ge­
fallen, wenn nicht SaUust mit quod intra legitumos dies profiteri
nequiverit einen zweiten Verhinderungsgrund anfÜhren wÜrde, der
mit der sonstigen Ueberlieferung Über Catilinas Bewerbungen und
über seinen Repetundenprocess sich nicht will vereinigen lassen.

Auf dreierlei Weise hat man sich mit diesem Satz auseinander
zu setzen gesucht. Entweder erkennt man dn.rin die Worte, die
SaUust als die bei einer Ausschliessung Catilinas von einer Bewer­
bung gebrauchten Überliefert gefunden habe, oder den objectiven
seis voraussichtlichen, seis wirklich vorhanden gewesenen (im letzteren
Fall wird nequiverat gelesen) Verhinderungsgrund einer Bewerbung
Catilinas um das Consulat für 690 oder endlich die Zuthat eines
Glossators.

Die bessere Beglaubigung der Lesart nequiverit und die
historische Thatsache einer Abweisung Catilinas durch den wahUei­
tenden Magistrat musste allerdings den Gedanken nahe legen, dass
bei prollibitus est petere consulatum zu verstehen sei: a consule, und
dass der Causalsatz die verba ipsissima des zurÜckweisenden Con­
suls oder seines consilium oder des Senats in obliquer Wiedergabe
der überlieferten Form enthalte. Da nun aber Catilina bei der

. ordentlichen Wahl des Jahrs 688 sich thatsächlich innerhalb der
gesetzlicllen Meldefrist gemeldet hat (professuB est petere se con­
sulatum, Asc.), also damals kein Anlass zu solchen Worten vorge­
legen sein kann, so bat D rn man n V, 393 einen ähnlichen Vorgang.
bei den Consularcomitien des folgenden Jahrs angenommen, den
Sallnst unrichtig beim Jahr 688 erzähle, indem im J. 689 in Folge
der Verspätung seiner Freisprechung ein neues lIinderniss für seine
Bewerbung darin gefunden worden sei, dass er sich nicht früher
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gemeldet habe. Dabei hat Drumann nur ühersehen, dass die
}<'reisprechung el'st nach den Consularcomitien dieses Jahrs er­
folgte.

Baur dagegen (001'1'. v. 1870 S. 261 ff.) erkennt zu Folge
seiner Annahme, Oatilina habe sich bei der Nachwahl für 689
wieder gemeldet, in quod - nequiverit die Worte, mit denen
Volcatius den Oatilina bei der professio der Nachwahl abgewiesen
habe, wobei er einfach auf (He jenem gemachte Auflage sich vor­
her durch einen Process zu reinigen, zu verweisen gebraucht habe.
Denn weil und so lange Oatilina nicht freigesprochen gewesen
sei, desshalb und so lange habe er sich nicht melden k öu ne n.

Nehmen wh' es mit der Interpretation dOl' überlieferten Worte
etwas ,genauer, so müsste demnach der Gonsul in directer Rede
etwa folgellderml1SSell gesagt haben: rationem tui non pOSllumUll
habere, quod intra legitumos dies protiteri nequivisti. Angenommen,
diese Worte könnten bei der professio del' Nachwabl gesprochen
sein, so wi.h'de doch das Perfectum nequivisti sich unverkennbar
l\uf die Meldung bei der ersten Wahl beziehen d. ll. der Consul
wUrde behauptet haben, OatiIina habe sicb damals nicht innerhalb
deI' Meldefrist melden können, was er doch thatsächlich gethan
hat. Er hätte vielleicht profiteri nequivisti sagen können, aber
unter keinen Umständen intra legitumos dies profiteri nequivisti.
Denn diese Worte, deren Sinn Baur nur desshalb weil er
die zeitliche Beschränkuog des profiteri nequivisse ganz ausser Acht
lässt, sind offenbar nur dann zutreffend, wenn in Folge eines gerade
über die Meldungstage vorhandenen Ilinderuisses rechtzeitige Mel­
dung ulll11öglich gewesen war. Da nun, wie angenommen werdeu
muss, die Anklage das eigentliche Hinderniss war, so wäre es
geradezu absurd gewesen dasselbe auf die Zeit des Meldetermins
zu beschränken. Der Process, der erst nach Jahr und Tag zum
Austrag kam, hätte' ihn ja nicht an der rechtzeitigen Meldung,
sondern an der Meldung überhaupt gehindert. Der Gonsul llätte
also den Process nicht als zeitliches, sondern als schlechthiniges
Hinderniss geltend macben müssen. Aber auch wenn thatBächlich
ein solches zeitliches Hinderniss vorbanden gewesen wäre, hätte
er gewiss nicht von profiteri nequivisse, sondern von der Thatsache
der zu· spät erfolgten Meldung gesprochen, hätte nicht Worte ge­
braucht, die nur im Mund des Petenten, wenn el' sich wegen Ver­
säumniss des Meldetermins zu entschuldigen gehabt hätte, passend
erscheinen könnten.

Ebenso unannehmbar ist nun aber Mo mm sena (R.StJ,411 A. 2)
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Vorschlag die Worte aus dem Oalcul Oatilinas zu erklären, der
nacll seiner ~twa im November 688 erfolgten Meldung zum Oon­
sulat für 690 auf den Beschluss des consilium hin von der Absicht
sich für 690 zu bewerben abgestanden sei, weil er sich wegen des
voraussichtlich bis dahin noch nicht erledigten Processes nicht vor
Beginn der 17 Tage vor der Wahl, in denen die professio gesetz­
lich-nicht mehr zulässig gewesen sei, hätte melden können.
Denn abgesehen von den oben S. 404 A. 2 und $.411 A. 1 berührten
Unwahrscheinlichkeiten dieser Erklärung, von der ungemeinen Miss­
verständlichkeit des Ausdrucks und. der sprachlichen Anfechtbarkeit
dieser Deutung VGn nequiverit fehlt, nachdem sich gezeigt, dass es sich
bei der Meldung im J. 688 nur um das Consulat des nächsten:Jahrs
gehandelt haben kann, dieser Auslegung die geschichtliche Grund­
lage. Denn daran i~t doch unter allen Umständen festzuhalten,
dass mit prohibitus erat consulatum petere nur auf eine zur Aeusse­
rung gelangte Absicht, auf einen thatsächlichen Bewerbungsversuch
Oatilinas Bezug genommen sein kann.

An diesem Punkt scheitert denn auch von vornherein der
Erklärul1gsversuch von J aeo bs und anderen, die annehmen,Sallust
habe hier eine durch den Repetundenprocess vereitelte Absicht
Catilinas sich im J. 689 zu bewerben mit der wirklichen Bewer­
bnng im J. 688 verwechselt. Denn zum mindesten wäre in diesem
Fall nachzuweisen, dass Catilina.sich im J. 689 überhaupt habe
bewerben wollen. NUll war er aber nach dem Vorgang des J. 688
für die von ihm ganz unabhängige Dauer des Repetundenprocesses
von der Bewerbung ausgeschlosseu, sah sich ferner (vielleicht auch
financiell vgl. Q. Oie. de pet. cons. 3, 10) verMndert, für eine doch
nur eventuell mögliche Bewerbung im Voraus zu wirken, mochte
es sodann auch für angemessen erachten, nach der Blossstellung
seiner Person bei der Verschwörung d. J. (Oic. Cat. I, 6, 15.
Sall. 18, 8) und der Haltung gegenüber, die die Regierung darauf
hin beobachtete (Cic. p. Sull. 29, 81), nicht gleich mit allzustarken
Prätentionen hervorzutreten und hatte endlich ohne Zweifel nach
dem Scheitern jenes'Insurrectionsversuchs, dem Sallusts Darstellung
den unverdienten Namen der< ersten catilinarischen Verschwöl'ung'
verschafft hat, sich mit dessen Urhebern, Orassus und Oäsar, zum
Zweck der Wiederaufnahme des Unternehmens auf eine gemeinsam
mit O. Antonius Hybrida zu betreibende Bewerbung um das Oon­
sulat für 691 geeinigt: kurz aller Wahrscheinlichkeit nach bat Oa­
tilina selbst von dem Scheitern jenes Usurpationsversuchs an nie­
mals an eine Bewerbung für 690 auch nur gedacht. Thatsache
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ist wenigstens, dass man schon geraume Zeit vor den Consular­
comitien für 690 wusste, ,dass Catilina das Commlat für 691 in's
Auge gefasst habe (Cie. ad Att. I, 1, 1: Catilina si iudicatum erit
meridie non lucere, certus erit competitor).

Da fel'ner, wenn es sich nur um eine Verwechslung zweier
Candidaturen handeln soll, Sallusts post paullo Jacobs u. a. nicht
berechtigt, sein prohibitus erat petere anf den historischen Be­
werbungsversuch Catilinas im J. 688 zu beziehen, den auch Jacobs
bei der ordentlichen Wahl stattfinden lässt, so wäre nicht Bowohl eine
Verwechslung einer vereitelten wirklichen Bewerbung mit einer
gescheiterten Absicht als vielmehr eine einfache Versetzl,lng der
letzteren vom J. 689 in'l! J. 688 anzunehmen. Hierdurch wird
uns aber zugemuthet zu glauben, dass SaUust von dem notorischen
Bewerbungsversuch Catilinas im J. 688 nichts gehört und gewusst
habe, wohl aber VOll einer angeblichen vereitelten Candidat,ur im
J. 689 und dass er 21m' Begl'ündung seiner Theilnnhme an der
Verschwörung die letztere in'l! Jahr 688 aber mit post
pauno angedeutet habe, dass sie nichts mit den Consularcomitien
fUr 689 zu thun habe.

Endlich hat· sich auch gezeigt, tlass die Freisprechung Cßti­
linas erst ziemlich lang, vielleioht zwei Monate nach den Consular­
eomitiel1 für 690 erfolgte. Von Verhinderung Meldung
Mtte daher auch im J. 689 nicht die Rede seiu, also quod intra
legitumoB dies profiteri lH'lquiverit' bezw, nequiverat, auch in diesem
Jahr nioht als Abhaltungsgrund seiner Bewerbung angeführt wer­
den können,

Die Chancen für die Erkläl'lmg dieser Wort.e stehen also
recht schlecht. Kein Wunder, dass schon längst der Gedanke auf­
kam < einen unwissenden Interpolator> für den unverantwortlichen
Satz verantwortlich zu machen 1. Aber mit vollem Recht ist schon
von BauT' (Corr. v. 1870 S. 255 A.) gemaoht
worden, dass es keinem Glossator eingefallen wäre neben
dem deutlioh angegebenen Grund (reus) noch einenandern anzu-

1 O. M. Müller, der nach Kritz zu Ball. Cat. 18, B der erste
zu sein scheint, der diese 'facillima interpretandi via' betreten hat, hat
Nachfolger gefundeu an Dietscb, Sallustausg. von 1859 I p. 58.
I{ vical a, Zenscbrift für österreichische Gymnasien 1863 S.602. Wirz,
Catilinas und Ciceros Bewerbung um den Consulat für 63, Zürich
1864 8. 7 A. Dübi, de S:l.llustiani Catilina8 fontibus ac lide. Bern,
1872. p. IS.
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fügen.in kaum verständlicher Form, abgesehen davon, dass der
Satz in allen Handschriften überliefert ist. Diesem ganz verwerf­
liohen Ausweg ist daher sogar die Erklärung Hagens (Catilina S. 6
und 81) noch vorzuziehen: < wo Sallust mit seinen Nachrichten
sieh gar nicht zurecllt fand, da schrieb er hin, was die Quelle hatte,
ohne seine Bedenken kp.nstlich verhüllen zu wollen.'

Aber eben diese unmotivirte Annahme, dass SaUust hier einer
anderen Quelle gefolgt sei als der seiner eigenen Combination, der
Versuoh mit dem Satz in der durch Cicero und Asoon festgestellten
Geschichte jener Bewerbung ein Unterkommen zu finden hat ihn
zu einem gordisohen Knoten gemacht, dem es denn auch nioht an
Alexandern gefehlt bat. Verzichten wir, wozu wir durch die
beiden in post pauUo und reus repetundarum naohgewiesenen chro­
nologischen Ungenauigkeiten berechtigt sind, auf diese Voraussetzung,
nehmen wir an, dass SaHust über das geschichtliche Detail jener
Bewerbung nicht nntelTichtet war, so haben wir keine Veranlassung
mehr in prohibitus est eine Beziehung auf die historische Zurück­
weisung durch den Comml Volcatins zu suchen. Denn hierzu zwingt
uns auoh die Annahme nicht, dass SaHust ähnlich wie Dio 36, 44
das psychologische Motiv der Betlleiligung Catilinas an der Ver­
sühwörung habe angeben wollen und darum nichts Passenderes Imbe
anführen können all! die Thatsache jener schlllachvouenAus­
scllliessung, andererseits nichts Unpassenderes ttls einen Entschul­
digungsgrund des UnterbleibeuB seiner Meldung. Denn dass der
sallustianische Catiliua sich an der Verschwörung betheiligt habe,
würde der Leser gern auch ohne beBondere psychologische Moti­
virung glauben und dass er dabei das Cous!llat sich gewaltsam
habe aneignen wollen, wird vollkol11men plausibel, wenn man hört,
dass er eines Processes wegen auf gesetzlichem Wege nicht hatte
dazu gelangen können.

Was SaUnst also weiss, ist, dass Catilina vor dieser Ver­
scllwörung an <leI' Bewerbung um das Consulat verhin<lert
worden und dass eine in jene Zeit fallende Repetnndenldage das
Hinderniss gewesen ist. Wenn er nun neben pecuniarum repettm­
darum reus den specielleren Gruml quod intra legitumos dies pro­
fiteli nequiverit anführt, so hat er offenbar selbst jene Begründung für
unzulänglioh gehalten, sicherlich aher nioht, C weil das reus durch
die nachherige Freisprechung ja officiell negirt wurde', wie Baur, ver~

gessend, dass er das reull selbst vorher iu seiner, klassischen Bedeutung
gefasst hatte, a, a. O. S.263 vermuthet. WenD vielmehr der einzige
Abhaltungsgrund, den Sallust anzufüllren wusste, die Klage war, so
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konnte .der~elbe ihm selbst und seinen römischen Lesern nur dann
zureichend erscheinen, um einen CatiliDll an der Bewerbung zu
hindern, weun die Anklage bereits vor der Wahl in einem Stadium
war, das die Bewerbung gesetzlich unzulässig machte.

Denn obwohl das Zurüoltweisungsrecht des wahlleitenden Be­
amten prillcipieU stets unbeschränkt war, so Imm es dooll tbat­
säohlich < in den letzten Jahrhunderten der Republik kaum anders
als auf Grund eines bestimmten Gesetzes oder dem Gesetz gleicll­
stehenden Herkommens' (Mommsen, R. St. I, 382) zur Anwendung.
Folgerichtig ist daher in der Zurüokweisung Catilinas ein seltener
Fall eigcnmächtigerer Anwendung jenes Reohts zu erkennen, da
eine erst bevorstehende Anklage weder usu nooh lege den Wahl­
dirigenten znr Zurückweisung verpflichtet haben kann. Wenn
nun aber Mommsen a. a. O. S, 397 auch solohon gegenüber, die
im Anklagestand sich befanden, die AusschliessUDg von der Bewer­
bung nur als moralische, aberin's freie El'messen des Wahldirig~lIten
gestellte Consequenz crimineller Anklagen gelten lassen will, gleich­
viel in welchem Stadium die Klage war, so hat er ebenso Unrecht
als Lange R. A. 12, 602, der annimmt, dass Anklagen an sich
Suspension des passiven Wfl,hlrechts herbeigefiihrt. baben. Daas
auch hier die Wahrheit in der :Mitte liegt, beweist am besten der
Repetundenprooess des M. Aemilius Scaurus. Scaurus war nllmlich am
28. Juni 700 als Bewerber um das Consulat für 701 aus seiner Pro­
vinz Sardinien zurÜckgekommen und 8 Tage darauf deI' Erpressung
angeklagt; worden. Die Ankläger hatten 30 Tage Frist zur Samm­
lung des Allklagematel'ials in Sardinien bekommen, reisten nun aber
nicht ab aUs Besorgniss, dass während dessen die Oonsularwahl
stattfinden und Sca,urlls durch die Designation der gerichtlichen
Vel'handlung des Processes bis zum Ablauf seines Proconsulat.g ent­
zogen werden möchte (Ascon. in Scaur. p. 19). Gebt hieraus so­
viel mit Sicherheit hervor, dass die b10sse Versetzung in den An­
klagestand das passive Wahlrecht nicht aufhob, so lässt sich
andererseits auch daraus schliessen, dass die durch die Ausloosnng
der Geschworenen vollzogene COllstituirllng des Gerichts die Wähl­
barkeit gesetzlich aufhob. Denn das Verhalten der Ankläger des
Scaurus wird nur dann verständlich, wenn sie durch ibr Bleiben
in der Lage zu sein llonen konnten den Gang des Processes even­
tuell 3U beschleunigen d. h, wenn wirklich die Wahl in jene 30 Tage
fiele, für die cognitio und prima actio einen früheren Termin zu er­
wirken und damit die Bewerbung gesetzlich unmöglich zu machen.

Vollkommen bestätigt wird diese Annahme durch das
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auch von Mommsen (R St. I, 397 A. 4) und Diet,sch (Sallnst­
&\\sg. v. 1859 I p. 56) angeführte Beispiel der Anklage des Clodius
durch 1\filo wegen Gewalt. Olodius wollte der Klage entgehen
durch die Bewerbung um die Aedilität filr 698 (Dio 39, 7), Milo aber
sucllte eben durch die Anklage seine Bewerbung zu verhindern. Hier
lUl.ndelte es sich nun zunächst Um die Versetzung in denAnklage­
stand, die der auf Seiten des Clodius stehende Con8nl Q. Metellus
Nepos dadurch hintertrieb, dass el' dem Prätor die Annahme einer
Klage vor deI' Wahl der QUästol'en untersagte (Dio 39, 7), weil
< es beim Quästionenprocess wegen Gewalt, nachdem die Klage bei
dem Stadtprätor angebracht war, den Quästoren oblag durch Aua­
loosung der Gesc"bworenen das Gericht zu constituiren' (Mommsen
R St. II, 527 und 549, 5). Da nun die alten QuästQren am
4. Dezember (Mommsen a. a. O. I, 498) abgetreten, neue noch
nicht gewählt waren, weil die ädilicischen Oomitien voranzugehen
hatten (Dio 39, 7), diese aber eben des Olodius wegen von
Milo durch Obnuntiation hintertrieben wurden (Oie. ad AU. IV,
3, 8 f.), so suchte der designirte Oonsnl On. Lentulus Mar­
cellinus, der es mit Milo und Cicero hielt, das Hillderniss der
nominis receptio dadurch zu heben, dass e1' im Senat beantragte,
ut ipse (wohl nicht der Angeklagte, wie Mommsen R. St. II S.549
A. 5 es fasst [vgl. übrigens Drumalln II, 320, 6. Mommsen I,
211,7], sondern nach I,auge R A. m, 1,311 Marcellinus seIhst seiL
nach Antritt des C011sulo.ts) iudices per praetorem urbanum sorti­
retnr (Oie. ad Qu. fr. n, 1, 2). Dass nun aber die biedurch
ermöglichte Versetzung des Clodins in den Anklagestand an und
für sich nicht genügt hätte seine Wahl unmöglich zu machen, be­
weist der ZUBa~: 8ortitione iudicwm facta comitia haberentnr.
Offenbar wäre damit dieser Hauptzweck der Milo11ianischen Partei
noch sicherer erreicht gewesen als durch den frühern Antrag des
MarcellilluB, man solle die ganze gerichtliche Verhandlung über die
Gewaltthätigkeiten Clodius den ädilicischen Comitien voraus­
gehen lassen (Oie. ad AU. IV, 3, 3), da letzteres nur fÜr den Fall
seiner Verurtheilung zum Ziel geführt hätte.

Einen ähnlichen Vorgang konnte nun Sallust auch bei jener
Bewerbung Oatilinas voraussetzen, um so mehr als er bei seineI' Be­
urtheilung des Manns nicht annehmen konnte, dass man ihm gegen­
über das Zurückweisungsrecht mit weniger Vorsicht angewandt
habe als es sonst c~tmllarischen Existenzen gegenüber der Fall
war. Die Repetundenklage, nabfil er daher an, war das Mittel
seine damalige Bewerbung zu vereiteln; man sorgte deshalb dafUr,
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dass 'das Ge'richt noch vor der Wahl constituirt wurde und weil
alsdann die Procedur selbst bald darauf gefolgt sein musste, auch
der Zweck mit der Vereitlung seiner Bewerbnng erreicht war, so
erfolgte die Schlusiilverhandlung und Freisprechung unmittelbar
nach jenen Comitien. Unter diesel' Voraussetzung war nun wirklich
der Process ein gerade während der Meldungsfrist vorhandenes,
zu spät gehobenes Hinderniss 'seiner Meldung und demgemäss der
angegebene Grund durchaus zutreffend. Zugleich war dadurch für
römische Leser der Hergang deutlich genug bezeichnet und auch
für die Betheiligung Catilinas !tn der darauf folgenden Verschwörung
und fiir seine Absicht sich am 1. Januar 689 das ihm <durch
Parteichicanen vorenthaltene' Consulat gewa,!t,sapl anzueignen eine
angemeqsene Begründung gewonnen.

Nun wäre freilich die Behauptung, dass BaHust vorausgesetzt
habe, jener Process sei von der Regierungspartei nur als Mittel
benutzt worden, um Catilinas Bewerbung zu verhindern, kaum auf~

recht zu erhalten, wenn der geschichtliche Anhaltspunkt dieser
Voraussetzung die Thatsache gewesen wäre, dass die Repetundenklage,
sofern sie als Vorwand der ZurÜckweisung diente, mit der Vereit·
lung jener Bewerbung wirklich in Beziehung stand. Allein die
Geschichte der Candidaturen Catilinas gab zu dieser Vermuthul1g
mehrfache Veranlassung. Deun erstens war durch den Verlauf des
Repetundenprocesses und durch den Umstand, dass Catilina in den
Jahren 688, 690 und 691 als Bewerber aufgetreten ist, die Ver­
mutll\mg sehr nahe gelegt, dass er nur darum nicht auch a.
689 eich beworben habe, weil der Process absichtlich vom Prätor
im Einverlltändniss mit der Scnstspartei über die Consularcomitien
für 690 verschleppt worden sei, um von vornherein eine etwaige Er­
neuerung seiner Bewerbung zu verhindern 1• Sodann ist, wie es
scheint, im J.690 thatsächlich der Versuch gemacht worden durch
eine Anklage der Bewerbung Catilinas ein Hinderniss zu bereiten.

Q. Cicero schreibt Ende 689 an seinen Bmder (de pet. cons.
3, 10): ex eo iudicio (im RCI)etundenprocess) Catilina ta,m invidio·
sus discessit, nt aliud in eum iudicium cotidie fiagitetur. Dieser
Wunsch ging bald darauf iu Erfüllung. Cäsar hatte nämlich, als
aedilicius im J. 690 zum iuclex quaestionis de sicariis bestem,

1 Dass dies wirklich der Fall gewesen sei, wird zwar von Lange
R. A,IU, 1, 221 angenommen, ist aber schon darum nicht wahrscheinlich,
weil, wie gezeigt worden ist, die Absicht einer Bewerbung im J. 689
ohne Zweifel bei Catilina gar nicht vorlag.
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eine auf die Optimatenpartei gemünzte gerichtliche Verfolgung der
sllUanischen Proscriptiollsmörder eingeleitet und bereits einige Ver­
urtheilungen bewirkt (Suet. Oaes. 11. Mommsen R. St. II, 551
A. 3. 553, 2). Diesem Angriff trat die Nobilität dadurch ent­
gegen, dass sie durch L. Lncceius den berüchtigsten jener Henker,
seine Creatur Oatilina, vor seine~ Tribunal wegen desselben Ver­
gehens belangen liess, einmal um Oäsar entweder für den Fall der
Verurtheilung eines nützlichen Wer~eugs zu berauben oder für den
Fall der Freisprechung ihn zu compromittiren und weiteren Ver­
folgungen Einhalt zu thun, sodann aber höchst wa.hrscheinlich anch,
um der Bewel'bun~ Oatilinns, zu deren Gunsten Oäsar und Oraseus
alle Hebel in Bewegung setzten (Ase. p.83, 5 f.), ein Binderniss in
den Weg zu legen. Nun berieMet zwar Asconius ausdrücklich
p. 92, 9, dass die Anklage erst nach den Oommlarcomitien für
691 und nach der repulsa Catilinas erfolgt sei; allein wenn wir
berücksichtigen, dass Cicero (in tog. eand. p, 91, 10 f.) schon ge­
raume Zeit vor derWahl (nach Wirz a. a. O. S. 23 drei bis vierWoohen
vorher, vgl. Ase. p. 83, 13) mit der grösten Bestimmtheit' von
dieser Anklage spricht, obwohl sie erst einige Monate nachher
(Aso. p, 92,8) 'geriohtlich verhandelt wurde, und dass er, wie wenn
schon eine Entscheidung zu Gunsten Catilinas vorläge, seine Frei·
spl'eohung als etwas ganz Selbstverständliches voraussagt (quare
praeolara dioentur iuclicia tulisse, si, qui inntiantem Lusciulll con­
demnarant, Catilinam absolverint conntentem), ferner dass Oatilina
im Fall der Designation der Anklage zunächst entzogen gewesen
wäre (vgl. Dio 39, 7. Asc. p. 19, 16), so werden wir uns der
Vermuthung nicht entschlagen können, dass die Anklage noch vor
jenen Oomitien angebracht oder wenigstens anzubringen versucht,
aber von Oäsar, der hoffen mochte durch Catilinas Designation dcr
iiblen Alternative entledigt zu werde~, unter irgend welchem Vor­
wand erst nach der Wahl angenommen, oder die Ausloosung der
Geschworenen bis dahin verzögel't worden ist.

Endlich stellte sich auch im J.691 der Bewerbung Catilinas
die Gefahr einer Anklage entgegen: Cato kündigte ihm kUl:z vor
den Wahlcomitien im Senat einen Process an, worauf er fUr den
Fall, dass man ibm auf diese Weise den Weg zum Oonsulat ver­
legen würde, die Revolution in Aussicht stellte (si quod esset in
auas fortunas incendium excitatulD, id se non aqua, sed ruina
restincturum Oic. Mur, 25, 51).

Angesichts .dieser TImtsache nun, dass die Regiel'ungspartei
Oatilinas Bewerbungen durch Anklagen theils zu verhinclel'll suchte,
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theils verhindert zu haben scheinen konnte, dünkt mir die Annahme
wohlbegründet, dass Sallnst, unbekanl!lt mit dem Verlauf des
Repetundenprocesses, dieses Motiv von einer der späteren Bewerbungen
auch auf die im J. 688 übergetragen und dann, einmal in der
Meinung befangen, die Repetundenklage sei das. unmittelbare Hin­
derniss gewesen, sich den Hergang im Einzelnen durch eigene Com­
bination in dei ihm am wahrscheinlichsten dünkenden Weise zu­
recht gelegt hat.

Eine Andeutung dieser Entstehung des Oaulsalsatzes könnte
man nun auch in seiner Form erkennen. Will man nämlich an
der besser beglaubigten Lesart nequiverit festhalten, so hätte man
entweder an den Conjunctiv der gemilderten Behauptung zu denken
und in dieser subjeotiven Färbung der Aussage einen Fingerzeig
SaUusts zu erkennen, dass dies seine Vermuthung sei, oder wäre
anzunehmen, dass er mit diesen Worten die Version eines in seiner
Erinnerung haften gebliebenen Gerüchts über die Vel'eitlung einer Be­
werbung Oatiliuas durch ein zeitliches Hinderniss, weil sie ihm proble­
matiscll in obliquer Fassung wiedergegeben habe 1. Allein
da dem Geschichtschl'eiber SaUust ebensowenig ein so zartes kri­
tisches Gewissen als dem Rhetor eine grammatisclle und stilistische
Abnormität dieser Art zuzutrauen so wird KVlcala darin Recht
zu seiu, dass SaIlust selbst nicht nequiverit gescIlriebell hat
oder nicht so schreiben wollte. Ab(\r nun mit Kvfcala ll.US diesem
doch leicht möglichl"n Schreibfehler, dessen Fortpflanzung in einer
Reihe guter Handschriften aus demselben Gl'Und ermöglicht wurde,
aus dem wir- zu emendiren Anstand nehmen, eine Kabinetsfrage
für den ganzen Satz zu machen, dazu 1st um so weniger Grund
vorhanden, als der Oonjunctiv in der Feder eines Glossators
womöglich noch räthselhafter wäre und die Erwähnung der
legitumi dies professionis Ilud, Wl\S mehr besagen will, das eben für
jene Zeit noch Zutreffende der;;elben in keiner Weise auf einen < un­
wissenden Interpolator' hinweist. Ich stehe also nicht an die
von Kritz und Jacobs aufgenommene Variante nequiverat für die
richtige Lesart zu halten lind zu erklären: Oatilina war durch
einen Repetuudenprocess verhindert worden sich um das Consulat
zu bewerben, da ihm die Oonlltituirung des Gel-lchts vor und seine
Aburtheilung nach den gesetzlich zur Meldung bestimmten Tagen

1 Dräger, historische Syntax der lat. Sprache S. 289 führt ein
solches Beispiel aus Capitol. Anton. Pius 2 an: Pius cognominatus est
a senatu, vel qnod socerum fessa iam aetate mann lavaverit etc.
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unmöglich gemacht hatte- seine Bewerbung vorschriftsmässig anzu­
melden.

Fassen wir die Er~bniss_~~,~,{Jnt~~'~~lchung zusammen, so
hat SaHust in dem besprochenen Satz das zeitliche Verhältniss der
vereitelten Berwerbung Catilinas zu der vorher erzählten Verur­
theilung der designirten Consuln ansser Acht gelassen, hat ferner,
da ihm das thatsächliche Hinderniss der BewerhÜng, die ansser­
gewöhnliche ZurÜckweisung durch. den wahlleitellden Consul auf
Grund einer bevorstehenden Repetundenklage bei wirklich erfolgter
Meldung, unbekannt war, in Folge eines Schlusses ex posteriori ad
prius diese Anklage als unmittelbares Hinderniss seiner Meldung
bezeichnet und daher den Process, der ganz dem Jahr 689 ange­
hört (ohne mit den Consularcomitien dieses Jahrs in nachweisbarer
Beziehung zu stehen), ganz in's Jahr 688 versetzt und mit den
COllSularcomitien VOll 688 in die engste zeitliche und ursäch­
liche Verbindung gebracht. Ermöglicht., wurden diese Verstösse
unzweifelhaft aHein dadurch, dass sich SaHust nur sehr oberfläch­
lich Übel' jene Episode der Vorgescllichte Catiliuas .uuterichtet und
nicht UlD die Zeitfolge der Ereignisse bekÜmmert hat. Zur all­
gemeinen BegrÜndung dieser Beschuldigungen aber kann ich mich
auf eine Abhandlung, der im achten Supplementband der Jahrbücher
fÜr classische Philologie ein Platz zugesagt ist, beziehen, wo ich im
Einzelnen nachzuweisen gesucht habe, dass überhaupt SaHusts Dar­
stellung der dem offenen Ausbruch der catilinarischen Verschwörung
vorangehenden Periode fast auf Schritt und Tritt mangelhafte An­
eignung. und oberflächliche Behandlung des sachlichen Details ver­
l'äth. Wir hätten also in dem besprochenen Satze nur ein be­
sonders eclatantes Beispiel e1116r Eigenthümlichkeit seines Catilina
zu erkennen, die ausgeprägt genug ist, um nachgerade auch von
Seiten der conservativsten Kritik Anerkennung zu verdienen.

Stuttgart. C. J 0 h n.




